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Einladung zu den Feierstunden des Volkstrauertags 

 

Im ganzen Bundesgebiet wird alljährlich am Volkstrauertag, der in die-
sem Jahr auf 

Sonntag, den 15. November 2020 

fällt, aller Opfer von Krieg und Gewalt in besonderer Weise gedacht. In 
der Gemeinde Gauting werden folgende Feierstunden abgehalten: 

 

OBERBRUNN 

09.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul 

STOCKDORF 

08.30 Uhr Feierstunde am Kriegerdenkmal, Alte Kirche St. Vitus,   
Bahnstraße 

09.30 Uhr Gedächtnisgottesdienst in der katholischen Kirche St. 
Vitus, Waldstraße 

GAUTING 

14.00 Uhr Feierstunde am Waldfriedhof Gauting, Kriegsgräber 
auf Grabfeld 18 

 

Das Programm gilt vorbehaltlich weiterer Einschränkungen auf-
grund der Corona-Lage. 

Ihre 

 

 
Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin 
 

 

 

Blickpunkt Gauting 
Bekanntmachungen, Satzungen, Verordnungen 

Gemeinde Gauting 

Amtsblatt 
 

 
    7. Jahrgang, Nr. 44 

29.Oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS DEM INHALT  

Bebauungsplan Nr. 9-1 Buchendorf   2 
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Öffnungszeiten: 
 
Einlass weiterhin nach  
Terminvereinbarung unter 
Tel. 089 89337 0 zu  
folgenden Zeiten: 
 
Mo  8.00 - 12.00 Uhr  

Di   8.00 - 12.00 Uhr   
und    15.00 - 19.00 Uhr  
                 
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr  
Einwohnermeldeamt  am  
Mittwoch geschlossen  
 
Donnerstag 7.00 - 12.00 Uhr 
und 13.30 - 16 Uhr,  

Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
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Bekanntmachung 
610/11-21/Eb 
 
 
Bebauungsplan Nr. 9-1/BUCHENDORF für das 
Sondergebiet Erwerbs- und Handelsgärtnerei 
entlang der Neurieder Straße – Bekanntma-
chung über den Satzungsbeschluss gemäß § 
10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Gauting, den 29.10.2020 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 
15.09.2020 den Bebauungsplan Nr. 9-1/BUCHEN-
DORF für das Sondergebiet Erwerbs- und Han-
delsgärtnerei entlang der Neurieder Straße als  
Satzung beschlossen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB bedürfen Be-
bauungspläne, die aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt sind, keiner Genehmigung durch die 
höhere Verwaltungsbehörde. Der Satzungsbe-
schluss ist somit nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung 
liegt ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im 
 
Rathaus Gauting, Bahnhofstr. 7/II. OG 
(Bauabteilung), Zimmer 201 
 
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus und kann dort eingesehen werden. Auf Ver-
langen wird über den Inhalt des Bebauungsplans 
Auskunft gegeben. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB tritt der Bebau-
ungsplan mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Nach § 215 Abs. 1 und 2 BauGB wird darauf hin-
gewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des vorstehen-
den Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
BauGB über die fristgerechte Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche durch Antrag 
an den Entschädigungspflichtigen (§ 43 BauGB) 
im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile wird hingewiesen. Eben-
so wird hingewiesen auf das nach § 44 Abs. 4 
BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn 
der Antrag nicht innerhalb einer Frist von drei Jah-
ren gestellt wird. 
 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger  
Erste Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungen 
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Infos / Termine 

Geänderte Verkehrsführung Bahnhof-
straße 

 

Durch die erweiterten Baumaßnahmen rund um 
das ehemalige Grundschulareal werden umfang-
reiche Straßenbaumaßnahmen im Kreuzungsbe-
reich Bahnhof- / Ammerseestraße bis zum Bahn-
hofplatz durchgeführt. Dazu wird die Bahnhofstra-
ße ab Ammerseestraße zum Bahnhofplatz zur 
Einbahnstraße. Die Umleitung vom Pippinplatz 
kommend führt über die Rafael-Katz-Straße und 
Ammerseestraße. 

 

Die erste Phase beginnt am 11. November und 
endet am 27. November 2020, die zweite Phase 
beginnt am 30. November 2020 und endet am 12. 
Februar 2021. Über diese Maßnahme werden wir 
Sie noch gesondert informieren. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 
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eBooks, eAudio, eMagazines rund um die Uhr 
ausleihen – www.digibobb.de 

Mit der Onleihe können Sie bequem von zuhause 
eBooks, eAudios und weitere digitalen Medien 
ausleihen. Für Smarthphone und Tablet empfeh-
len wir ihnen die kostenfreie Onleihe-App in den 
jeweiligen App-Stores. Nutzen Sie unsere Onleihe 
mit über 20.000 eMedien zum Ausleihen. 

 

Ausverkauf beim kleinen Lernhilfen-
Bücherflohmarkt 

Wir haben bei unseren Lernhilfen kräftig aussor-
tiert und den Bestand aktualisiert. Die ausgeson-
derten Lernhilfe-Bücher und Titel zu früheren Ab-
schlussprüfungen können ab sofort zu kleinen 
Preisen erworben werden. 

 

Lieferdienst - Sie gehören zu einer Risikogrup-
pe?  

Teilen Sie uns Ihre gewünschten Medientitel per 
Mail post.bibliothek@gauting.de oder telefonisch 
unter 089/89 337–132 mit. Wir vereinbaren einen 
Liefertermin und bringen das Paket zu Ihnen nach 
Hause. 

 

Öffnungszeiten der Bibliothek:  

Di, Mi, Do 10-13 und 15-19 Uhr, Fr 12-16 Uhr,  

Sa 10-13 Uhr 

 

Infos / Termine 
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